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SCH OCH  &  TOPE L  

R E CHT SA N WÄ LT E   
 
 

Mandantenbogen 
Bitte aufmerksam durchlesen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zur vollständigen Aufnahme Ihrer Daten in unserem Computerprogramm und zur korrekten 
Anlage der Akte benötigen wir nachfolgende Angaben von Ihnen. Selbstverständlich unterliegen 
sämtliche von Ihnen angegebenen Daten dem Datenschutz und werden von uns nur für 
kanzleiinterne Zwecke verwendet. Eine Herausgabe an Dritte erfolgt nicht. Wir verweisen 
diesbezüglich ergänzend auf die Ihnen ausgehändigten Hinweise zur Datenverarbeitung. 
 

Name:           Vorname:    

geb. am: 

Anschrift: 

 

 

Telefon-Festnetz:           Mobil: 

Telefax-Nummer:  

E-Mail-Adresse:    

 
Mit der Angabe der E-Mail-Adresse bin ich damit einverstanden, zukünftig auch per Email einen 
Postaustausch durchzuführen. Die Angabe der E-Mail-Adresse erfolgt freiwillig. Ich erkläre mich 
damit einverstanden, dass die Kanzlei Schoch & Topel- Rechtsanwälte mir Unterlagen (z.B. 
Schreiben der Rechtsanwälte, Schreiben der Gegenseite, Schriftsätze, Verfügungen, Protokolle 
und Urteile von Gerichten, Gutachten, Aktenauszüge aus Ermittlungsakten usw.) in 
Zusammenhang mit von mir erteilten Mandanten auch per E-Mail zur Kenntnisnahmen 
übersenden können. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. Ich versichere, dass ich den 
Posteingang meiner E-Mail-Adresse täglich überprüfe. Mir ist bekannt und ich bin damit 
einverstanden, dass diese E-Mails durch standardmäßig per SSL (Transportverschlüsselung) 
verschlüsselt und ohne weitere besondere Sicherungsmaßnahmen (Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung) an mich versandt werden. Mir ist bekannt, dass diese Kommunikation unter 
Umständen nicht sicher ist und eventuell durch Dritte manipuliert werden kann. Dieses Risiko 
gehe ich bewusst ein, da für mich die Übersendung per E-Mail einen Zugewinn an Komfort 
bedeutet. Ich kann mein Einverständnis zur unverschlüsselten Übersendung von Unterlagen per 
E-Mail jederzeit schriftlich oder per Email an SchochundTopel@ t-online.de widerrufen. 
 
Bankverbindung (Angabe freiwillig) Hinweis: Zahlungen Dritter können nur bei 

Bekanntgabe der Bankverbindung weitergeleitet werden. 

Kreditinstitut:  

IBAN: 

BIC.: 
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Vorsteuerabzugsberechtigung     Ja     o     Nein o  

 

Rechtsschutzversicherung falls vorhanden 

Vers.-Gesellschaft:      

Vers.-Nummer: 

Falls abweichend, Versicherungsnehmer/in: 

 
Wie sind Sie auf die Kanzlei aufmerksam geworden?  
 
(  ) Telefonbuch   (  ) Internet    (  ) Empfehlung   
 
(  ) Versicherung  (  ) Sonstiges 
 
Belehrung über die Möglichkeit der Gewährung von Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe 
 
Ich bin von den Rechtsanwälten über die Voraussetzungen und Folgen der Bewilligung von Verfahrens- 
bzw. Prozesskostenhilfe im gerichtlichen Verfahren belehrt worden. Ich wurde über folgendes belehrt: 
- dass in vor- und außergerichtlichen Angelegenheiten Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe nicht 
möglich ist und  
- dass die Gewährung von Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe mit der Durchführung eines 
entsprechenden Prüfungsverfahrens verbunden ist, in dessen Verlauf bereits Gebühren zu 
meinen Lasten entstehen können. 
- dass die bewilligte Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe mich im Unterliegensfalle nicht vom 
Kostenerstattungsanspruch der Gegenseite befreit.  
- dass die Bewilligung von Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe zudem nur eine vorläufige, nicht 
notwendig auch endgültige Befreiung von entstehenden Kosten und Gebühren nach sich zieht.  
- dass das Gericht auch nur teilweise Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe bewilligen kann, dass 
die insoweit nicht von der Staatskasse übernommenen Gebührenanteile von mir selbst zu tragen 
sind  
- dass sich die Bewilligung von Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe nicht auf die Einlegung etwa 
erforderlich werdender Verfahrenskostenhilferechtsmittel bezieht, sondern dass die insoweit 
entstehenden Gebühren von mir selbst entrichtet werden müssen.  
- dass die Bewilligung von Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe widerrufen werden kann, wenn 
sich die Unrichtigkeit der von mir gemachten Angaben zu meinen persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen herausstellt,  
- dass das Gericht bis zum Ablauf von vier Jahren seit der rechtskräftigen Entscheidung oder der 
sonstigen Beendigung des Verfahrens die Bewilligung der Prozesskostenhilfe in persönlicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht überprüfen und dabei auch die Nachzahlungen der Kosten anordnen 
kann,  
- dass jede wesentliche Veränderung der finanziellen Verhältnisse dem Gericht über den Anwalt 
mitgeteilt werden muss, ebenso jede Adressänderung,  
- dass jeder Verstoß gegen diese Mitteilungspflichten zur Entziehung der Prozesskostenhilfe 
führen kann.  
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Hinweis gem. § 33 BDSG 
 
Die von Ihnen gemachten Angaben werden von uns elektronisch erfasst und gespeichert. Dies 
dient dazu, Ihre Angelegenheit möglichst umfassend und für Sie erfolgreich bearbeiten zu 
können. Sollten Sie eine weitere Speicherung Ihrer Daten nicht wünschen, so teilen Sie uns das 
bitte mit, wir werden die bei uns vorhandenen Datensätze dann entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften löschen.  
 
Gesundheitsbestätigung Covid-19  
 
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich in den letzten 14 Tagen nicht an 
Covid-19 erkrankt war, mich derzeit nicht in Quarantäne befinde, in den letzten 14 Tagen 
keinen mir bekannten Kontakt zu einer an Covid-19 infizierten Person hatte, ich sowie die in 
meinem Hausstand lebenden Personen keine Symptome der Krankheit Covid-19 (z.B. 
Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, erhöhte Temperatur, Husten) aufweisen. Ich 
verpflichte mich, von weiteren Kanzleibesuchen zunächst Abstand zu nehmen, soweit eine 
oder mehrere der vorgenannten Fallgestaltungen positiv vorliegen sollten. Ich verpflichte 
mich, die Kanzlei unverzüglich zu informieren, wenn innerhalb von 14 Tagen bei mir eine 
Covid-19 Erkrankung diagnostiziert werden sollte.  
 
Ein Hinweisblatt zur Datenverarbeitung wurde ausgehändigt bzw. übersandt und zur 
Kenntnis genommen. Dies bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift.  
 
Ebenso wurde eine Kopie des Aufnahmebogens übergeben bzw. übersandt.  
 
 
 
 
 
  
Ort, Datum                Unterschrift 


